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Versammlungsrecht und Infektionsschutz  
 

Gemäß § 15 Absatz 1 des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge (Ver-

sammlungsgesetz – VersammlG), § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 

1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 7 und den §§ 29 und 30 Abs.1 Satz 2 des Infek-

tionsschutzgesetzes, in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur 

Durchführung des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

und § 24 der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (29. 

CoBeLVO) in der aktuell gültigen Fassung, § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG) und § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

erlässt die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis als Versammlungsbehörde 

und zuständige Behörde nach dem Infektionsschutzgesetz folgende 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 

1. Hiermit werden für die Durchführung von nicht ordnungsgemäß angemel-

deten öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel in Form von so-

genannten „Spaziergängen“, „Montagsspaziergängen“ oder thematisch 

vergleichbaren Ersatzversammlungen auf dem Gebiet des Rhein-Huns-

rück-Kreises folgende Auflagen festgesetzt: 

a) Pro 15 Versammlungsteilnehmer ist ein Ordner einzusetzen. Die Ord-

ner dürfen keine Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinne von § 2 

Absatz 3 Versammlungsgesetz mit sich führen. Sie müssen volljährig 

sein und sich von den Versammlungsteilnehmern optisch abgrenzen, 

z.B. durch Westen oder Armbinden mit der Bezeichnung "Ordner". 

 

b) Beim Überqueren von Straßen haben die Ordner die Teilnehmer in 

geeigneter Weise zu sichern. 

 

Die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer sowie des Straßenver-

kehrs darf nicht beeinträchtigt werden. Die Teilnehmer des Aufzuges 

haben die Bürgersteige, insbesondere an den stark frequentierten 

Straßen, zu nutzen. 

 

Bei Dunkelheit haben die Ordner zur Erhöhung der Sichtbarkeit im 

Straßenverkehr geeignete reflektierende Kleidung (zum Beispiel han-

delsübliche Warnwesten) zu tragen. 
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2. Aufgrund des § 4 Absatz 2 der 29. CoBeLVO werden für die unter Ziffer 1 genannten Versamm-

lungen folgende Auflagen im Rahmen des Infektionsschutzes festgesetzt: 

a) Es gilt das Abstandsgebot des § 3 Absatz 1 der 29. CoBeLVO. Zwischen Personen, die nicht 

dem gleichen Hausstand angehören, ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Das an-

geordnete Abstandsgebot gilt ausdrücklich auch im Freien. 

 

b) Sofern das vorstehende Abstandsgebot nicht sicher eingehalten werden kann, gilt die Mas-

kenpflicht des § 3 Absatz 2 der 29. CoBeLVO. Die angeordnete Maskenpflicht gilt ausdrück-

lich auch im Freien. 

 

c) Werden die Anordnung zum Abstandsgebot und zur Maskenpflicht nicht beachtet, ist die 

grundsätzliche Kontaktbeschränkung des § 4 Absatz 1 und Absatz 1a der 29. CoBeLVO zu 

beachten. 

3. Den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten sowie der Bediensteten der Ordnungsbehör-

den, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen, ist unbedingt 

Folge zu leisten. 

 

4. Die sofortige Vollziehung der in Ziffer 1. verfügten Auflagen wird im besonderen öffentlichen Inte-

resse gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. Hinsichtlich der infektionsschutz-

rechtlichen Anordnungen hat der Widerspruch bereits nach § 16 Absatz 8 in Verbindung mit § 28 

Absätze 1 und 3 IfSG keine aufschiebende Wirkung. 

 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 1 

Absatz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 

4 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG) und tritt am 24. Dezember 2021 um 0:00 Uhr in Kraft. 

 

6. Die Allgemeinverfügung gilt bis zum Ablauf des 31.01.2022. 

 

Gründe: 

 
 

Zu Ziffer 1.: 

 

Es handelt sich bei den bezeichneten Aktionen um die geplante Durchführung von öffentlichen Ver-

sammlungen unter freiem Himmel im Sinne des Versammlungsgesetzes. Es ist dabei die Strategie zu 

versuchen, örtliche Zusammenkünfte von Personen unter Umgehung des Versammlungsgesetzes 

durchzuführen. Dies wird verfolgt, indem solche Versammlungen ohne die grundsätzlich gebotene An-

zeige im Sinne von § 14 VersammlG durchgeführt werden, um damit die – zur Abwehr einer unmittel-

baren Gefahr für die öffentliche Sicherheit gebotenen – behördlichen Präventiv-/Steuerungsmaßnah-

men der Versammlungsbehörde und Polizei zu unterlaufen sowie die Verantwortlichkeit als Veranstal-

ter / Versammlungsleiter zu verschleiern.  
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Eine Versammlung wird dadurch charakterisiert, dass eine Personenmehrheit durch einen gemeinsa-

men Zweck inhaltlich verbunden ist und die Zusammenkunft auf die Teilnahme an der öffentlichen 

Meinungsbildung gerichtet ist. Versammlungen im Sinne der §§ 14 ff. VersammlG sind demnach örtli-

che Zusammenkünfte mehrerer Personen zu gemeinschaftlicher, auf die Teilhabe an der öffentlichen 

Meinungsbildung gerichteten Erörterung und Kundgebung. Entscheidend ist, dass die Meinungsbil-

dung und -äußerung mit dem Ziel erfolgt, auf die Öffentlichkeit entsprechend einzuwirken. Durch die 

mediale Berichterstattung infolge der zwischenzeitlich bundesweit stattgefundenen Montagsspazier-

gänge ist der Hintergrund der „Spaziergänge“ nun auch der breiten Masse der Bevölkerung bekannt.  

 

Es bedarf zur Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung nicht zwingend der versammlungstypi-

schen Hilfsmittel wie Reden, Plakate, Banner, Flyer o.ä.  

 

Versammlungen sind dabei nicht auf Zusammenkünfte traditioneller Art beschränkt, sondern umfas-

sen vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens (wie Sitzdemonstrationen, Mahnwachen, Schweige-

märsche, Straßentheater und Menschenketten) bis hin zu nonverbalen Ausdrucksformen.  

Die geplanten Aktionen haben nach ihrem Gesamtgepräge das Ziel, gemeinschaftlich zusammen zu 

kommen, um eine demonstrative Aussage im Kontext der Corona-Schutzmaßnahmen zu transportie-

ren („Montagsproteste: Jetzt erst recht – ganz Deutschland geht auf die Straße“). Über 100.000 Bür-

ger waren vergangenen Montag bei Spaziergängen und Versammlungen auf der Straße und es wer-

den von Woche zu Woche mehr. Ein Rekord löst den nächsten ab. Auch für die kommende Zeit ist mit 

entsprechenden Veranstaltungen zu rechnen. Zunehmend finden, bedingt durch die zum Teil stattge-

fundenen behördlichen Anordnungen in anderen Regionen auch Ersatzveranstaltungen an anderen 

Tagen statt. Die Botschaft des Protestes gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ist in allen Fällen 

gleich. Insofern liegt die Zweckverbundenheit unter den Teilnehmern vor, die auf eine „gemeinschaftli-

che kommunikative Entfaltung“ gerichtet ist. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis haben bereits mehrere 

Spaziergänge / Versammlungen in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden. Angemeldet im Sinne 

des Versammlungsrechtes waren diese bisher regelmäßig nicht. 

Es liegt ein Verstoß gegen § 14 VersammlG vor. Danach besteht grundsätzlich das Erfordernis, wo-

nach eine öffentliche Versammlung im Sinne von § 14 VersammlG spätestens 48 Stunden vor der Be-

kanntgabe bei der zuständigen Behörde anzumelden ist. Das Anmeldeerfordernis trägt dem Umstand 

Rechnung, dass die zuständigen Sicherheitsbehörden einen zeitlichen Vorlauf brauchen, um zu prü-

fen, ob von der Durchführung der Versammlung Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen und 

bejahendenfalls Vorkehrungen zu treffen haben, um die Gefahren und Schäden für Dritte zu verhin-

dern. Bei den geplanten Zusammenkünften sind erhebliche Gefahren für hochrangige Rechtsgüter 

Dritter zu besorgen. Namentlich dadurch, dass es zu einer erheblichen Anzahl von physischen Kon-

takten kommt, keine Mindestabstände konsequent eingehalten und keine geeignete Mund-Nasen-Be-

deckung getragen wird. In Ansehung an das derzeitige Infektionsgeschehens, kommt eine Versamm-

lung nur unter Einhaltung von infektionshygienischen Auflagen in Betracht, sofern die hinreichende 

Gewähr besteht, dass diese Auflagen auch (mehrheitlich) umgesetzt werden. 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass nach § 15 Absatz 3 VersammlG eine Versammlung oder ein 

Aufzug aufgelöst werden kann, wenn er nicht angemeldet worden ist.  
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Da die bisher im Rhein-Hunsrück-Kreis stattgefunden Versammlungen alle ruhig und friedlich und bis-

her auch im Vergleich zu anderen Regionen mit moderaten Teilnehmerzahlen stattgefunden haben, 

ist nach Gesamtabwägung derzeit ein Verbot der Versammlungen nicht angemessen. Bedingt durch 

den Verstoß und die weiterhin zu erwartenden Verstöße gegen die Anmeldepflicht, ist jedoch der Er-

lass der Allgemeinverfügung zur Festsetzung der Auflagen erforderlich und angemessen. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass durch diese Allgemeinverfügung die grundsätzliche An-

meldepflicht nicht entfällt. Vielmehr gilt die Allgemeinverfügung für alle nicht ordnungsgemäß ange-

meldeten Versammlungen und alle spontan entstehenden Ereignisse.  

 

Vorliegend kann im Hinblick auf die andernfalls zu besorgende Gefährdung durch das verdichtete Zu-

sammenkommen einer größeren Personenmehrheit für hochrangige Rechtsgüter nicht abgewartet 

werden, bis sich die Personen versammeln und erst dann die notwendigen Anordnungen getroffen 

werden. Aus Gründen des effektiven Schutzes von Leib und Leben ist in der aktuell angespannten 

Pandemielage nur ein präventives Vorgehen verhältnismäßig und angemessen.  

 

Gemäß § 15 Absatz 1 Versammlungsgesetz kann die zuständige Behörde eine Versammlung von be-

stimmten beschränkenden Verfügungen (Auflagen) abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des 

Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei Durchfüh-

rung der Versammlung unmittelbar konkret gefährdet ist. Zudem kann die Versammlungsbehörde 

nach § 4 Absatz 2 der 29. CoBeLVO Auflagen aus Gründen des Infektionsschutzes für Versammlun-

gen anordnen. 

 

Eine unmittelbar konkrete Gefahr ist hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit dann anzunehmen, wenn 

für Rechtsgüter der öffentlichen Sicherheit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in allernächster Zeit 

Schaden droht. Die Auflagen und Hinweise sollen sicherstellen, dass die geplante Veranstaltung ei-

nen störungsfreien Verlauf nimmt und mögliche Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit, wie 

hier insbesondere des öffentlichen Straßenverkehrs und des Infektionsschutzes, ausgeschlossen oder 

zumindest auf ein Mindestmaß reduziert werden. Insoweit handelt es sich hierbei um die Konkretisie-

rung der Grenzen, denen auch das durch das Grundgesetz garantierte Recht auf Versammlungsfrei-

heit unterliegt. Dies stellt somit das Ergebnis einer sachgerechten Ermessensausübung dar, die so-

wohl die Rechte der Versammlungsteilnehmer als auch die tangierten öffentlichen Interessen im Rah-

men der Verhältnismäßigkeit gebührend berücksichtigt. 

Durch die Festsetzung des Einsatzes von Ordnern soll ein störungsfreier und sicherer Ablauf gewähr-

leistet werden. Da die Teilnehmerzahl der Versammlungen variabel und heute nicht sicher einzuschät-

zen sind, wird die Anzahl der einzusetzenden Ordner an die Anzahl der Teilnehmenden gekoppelt. 

Hiermit wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die sichere Durchfüh-

rung der Versammlung gewährleistet. 

Mit der Auflage zur Nutzung der Verkehrswege soll den Gefahren durch bzw. für den Straßenverkehr 

begegnet werden. Insbesondere durch die Teilnahme von Kindern und die oftmals in der Dunkelheit 

stattfindenden Spaziergänge ist dies aus Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich.   
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Zu Ziffer 2.: 

§ 4 Absatz 2 der 29. CoBeLVO ermächtigt ausdrücklich zur Anordnung von Infektionsschutzauflagen 

bei Versammlungen im Sinne des Artikel 8 Grundgesetz. 

Dabei ist die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen (namentlich: Einhaltung von Mindestabstän-

den oder Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) auch im Freien erforderlich, um das Übertragungsri-

siko zu minimieren. Denn nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts stellt das generelle Tra-

gen von Masken in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum weiterhin unabhängig vom individu-

ellen Impfschutz einen wichtigen Schutz vor einer Übertragung durch Tröpfchen bei einem engen Kon-

takt dar. Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern ohne Maske unterschritten wird, z. B. bei größeren 

Menschenansammlungen, besteht auch im Freien ein Übertragungsrisiko. Die Einhaltung dieses Min-

destabstandes ist nach der Gefahrenprognose bei Durchführung der in Ziffer 1 bezeichneten Ver-

sammlungen oftmals nicht gewährleistet. Daher ist alternativ zum Abstandsgebot die Maskenpflicht 

anzuordnen. 

 

Die vielfältigen Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit im gesamten Bundesgebiet haben gezeigt, 

dass die zuweilen behauptete Rechtstreue bei solchen Veranstaltungen letztlich nur als Lippenbe-

kenntnis zu werten ist und im Gegensatz dazu vielmehr mit zunehmender Vehemenz gegen staatliche 

Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen wird. Insofern steht zu befürchten, dass Teilnehmende der 

Versammlungen gerade nicht zuverlässig die Gewähr bieten, auf die Einhaltung der infektionsschutz-

rechtlichen Anforderungen effektiv hinzuwirken. Es ist namentlich zu erwarten, dass auch bei diesen 

Versammlungen vielfach insbesondere die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden 

und/oder keine (geeignete) Mund-Nasen-Bedeckung (ordnungsgemäß) getragen wird. In diesem Fall 

gilt die grundsätzliche Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum. Mit der Möglichkeit der Durchfüh-

rung von Versammlungen unter Anordnung und Beachtung von Auflagen hat der Verordnungsgeber 

ganz bewusst dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit folgend, diese Zusammenkünfte privilegiert. 

Wenn die Teilnehmenden sich nun jedoch nicht zuverlässig an die Auflagen halten, kann anderseits 

aus Gründen des Infektionsschutzes und somit letztlich der Gesundheitsvorsorge unter Abwägung der 

Rechtsgüter dieses Privileg nicht in Anspruch genommen werden, und es ist die grundsätzliche Kon-

taktbeschränkung aus § 4 Absätze 1 und 1a der 29. CoBeLVO zu beachten. Hierbei ist Absatz 1a 

auch bereits vor dem 28.12.2021, also ab Wirksamkeit dieser Allgemeinverfügung, anzuwenden.  

 

 

Zu Ziffer 3.: 

 

Hiermit wird kurzfristig auftretenden Gefahren oder Situationen wirksam begegnet. Insbesondere kann 

je nach Entwicklung der Lage die Anordnung von weiteren Auflagen oder auch die Auflösung der Ver-

sammlung erforderlich und somit durch die eingesetzten Kräfte angeordnet werden. 

 

 

Zu Ziffer 4.: 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziffer 3 der Verfügung liegt im besonderen öffentlichen 

Interesse. Dem verfolgten Ziel des Schutzes von Leib und Leben sowie der Verhinderung strafbarer 

Handlungen (§ 26 Nr. 2 VersammlG) bzw. Ordnungswidrigkeiten (§ 29 Absatz Nr. 1 VersammlG) ist 
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Vorrang vor dem Interesse an der Durchführung der Versammlungen ohne Auflagen einzuräumen. Es 

kann nicht bis zum Abschluss eines etwaigen Rechtsbehelfsverfahrens zugewartet werden, weil sonst 

die dringende Gefahr irreparabler Schäden für die betroffenen Rechtsgüter bestünde. Eine Interessen-

abwägung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und Absatz 3 VwGO konnte daher im Interesse eines 

effektiven öffentlichen Gesundheitsschutzes aufgrund der Dringlichkeit (hochdynamisches Infektions-

geschehen, rasche Ausbreitung der besorgniserregenden Omikron-Variante) hier nur zu Gunsten der 

Anordnung der sofortigen Vollziehung ausfallen. 

 

Hinsichtlich der infektionsschutzrechtlichen Anordnungen hat der Widerspruch bereits nach § 16 Absatz 

8 in Verbindung mit § 28 Absätze 1 und 3 IfSG keine aufschiebende Wirkung. 

 

 

Zu Ziffer 5 und Hinweis zur Bekanntmachung.: 

 

Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die in der Hauptsat-

zung vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so kann in unaufschiebbaren 

Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf, durch Aushang (Anschlag) oder in 

anderer, eine ausreichende Unterrichtung der Einwohner gewährleistenden Form erfolgen. Die Be-

kanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nach-

zuholen; wenn nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

 

Die derzeitige erhebliche Infektionsgefahr durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 stellt eine solche au-

ßergewöhnliche Ausnahmesituation dar. Eine Bekanntmachung auf der Homepage der Kreisverwaltung 

kann mithin die gegenständliche Allgemeinverfügung in Kraft setzen. 

 

Es erfolgt daher die Bekanntgabe durch Veröffentlichung auf der Homepage der Kreisverwaltung und 

öffentlichem Aushang, § 1 Absatz 5 der Hauptsatzung des Rhein-Hunsrück-Kreises. 

 

Die reguläre öffentliche Bekanntmachung wird umgehend nachgeholt. Hierbei wird die Veröffentlichung 

im Bekanntmachungsorgan auf den verfügenden Teil beschränkt, § 41 Absatz 4 Satz 1 Verwaltungs-

verfahrensgesetz (VwVfG). 

 

 

Zu Ziffer 6.: 

 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist die Allgemeinverfügung zeitlich befristet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KREISVERWALTUNG

RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

Simmern

Rechtsbehelfs belehruna

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises erhoben werden.

Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung des Rhein-HunsrUck-Kreises, Lud
wigstraße 3-5, 55469 Simmern,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur^ an: rhk@rheinhunsrueck.de oder

3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-
Gesetz an: rhk@rheinhunsrueck.de-mail.de

erhoben werden.

Gegen die sofortige Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068
Koblenz, ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt werden.

('vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Iden
tifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L
257 S. 73)].

55469 Simmern/HunsrUck, 23.12.2021

In Vertretung:

(Hardt)

Leitende staatliche Beamtin

rheinhunsrueck.de




